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23ert»fIicEitung pr 3nffanbhaïtUttg unb Reparatur ber 2trm=

bruff jebeS ©efellft^aftSgertoffen ate pr Berwattung unb

Beforgung beS ©efeEfhaftStjaufeS „zur Sd)üpen" in fid) be=

griff. 3« Sdjaffhaufen, wo bie Bogenfhüpen auf ihrer eige=

neu Sdffeffffatte ben «Sommer htnburd) bie alte SBaffe nod)

hanbtiaben, übt aud) ein „Sogner" noch heute fein fganb*
werï auS.

Beit Brenner (pfantmengefep Satfbrenner, Steinbrenner,
Sßeinbrenner 2c.) fann fowotff ber Branntweinbrenner ober

Satfbrenuer gemeint fein, ate berjeuige, metier mittelft Feuer
ben SBatb auSrobete, unb bamit Bcrantaffnng' pr @ntffel)ung
ber zahlreichen DrtS= unb Flurnamen im Branb, Branb gab.
Severe Sfjätigfeit ïann and) bte tarnen geurer, Fürer,
Fürrer erzeugt haben; bod) mag in biefen auh ber Sinn
bon feiger fteden. (Fürer ïann überbieff aud) ben ^iibrer,
Bergführer 2c. bebeuten.)

Brumter, Bronner ïann ben Brannenmadfer, Brugger,
Bruggmann, Brudmann ben Brüdenbauer, Shwirmann
(SBetti Stoirmann, Steuerbuch 1401) ben, melier ^otpfafffe
Zimmert ober einfd)tägt, begeic^nen, bocl) merben mir biefen
Stamen and) an anbercr Stelle mieber begegnen.

Sed (Bubi Scïo 1357) iff ber Sahbeder, ©uter Don

anl, ber Sopf (tateinifd) olla) ber Töpfer; (Srapengieffer,

©roper, ©rbpter iff bie Bezeichnung für benjentgen, wether
breifüffige Kochtöpfe auS ©uffeifen, nieberbeutfh „©rapen"
anfertigte; ©raupner, ©rüfemadjer bebeutet ben, wetd)er £>afer=

förner in ©raupe, ©rüpe berwanbett; bem Barnen igaberer

liegt mahrfcpeinlich berfelbe Sinn 31t ©runbe. ^»affter, ©after
unb Bingger nannte man Wohl bie Btetaflarbeiter, weihe
©aften unb Binggen (Schnallen) erzeugten. SLreidffer bebeutet

Ztoeifeteohne ben Berferiiger bon „treic£)£en", SuhfdjeKen.

Sabater, im S02önc£)Slatein lavator, Ijeifft nach $riebrid)
Beder in Bafel ber SBcffdjer, SBalfer, Sud)maher im Slofter,
was bei bem 3ürcher=@efct)Ied)te, bas beïannttich aitê Bt)cinau,
bem au? ber gleichnamigen Benebiïtinerabtei I)erau3gewah=
fenett Stäbtdjen, herffammt, nidff übel zutreffen bürfte. Siegeler,

Segler, Segler iff bie nieberbeutfcffe Benennung für ben

Siegter. Sodffiampfer, urfprünglid) unb richtiger Sopffampfer,
iff ber SJtann, ber eine Sotfftampfe betreibt, alfo ber ©erberei
bie ©erberlope liefert.

Breiler, üßreifer, SßreiSmerf (non brifen fcpnüren) iff
Zunädiff ber Schnürrtemenmacffer, bann altgemein ber £|3ofa=

menter, Sdffnbter ber Schinbelnmadjer, Schlacffter, Scfffädffer
ber fÇIeifcber, Schlothauer ber Sdfloffer, Segeffer, Sägeffer,
Segiffer (Sunz Segenfer, Steuerbuch 1357) ber Senfenfdfmib.

Spener bebeutet nad) ©etnze ben Stednabetmaher, ba

bie Stednabet toegen ihrer Sletwlihfeit mit einem Sora
Spina, Spene, Spinuta, Spinete, Spenet genannt marb.

Sprenger iff ber Steinfprenger, Spülffer ber Berfertiger ber

für bie SBeberei erforbertidjen Heilten Spulen, Spüti. Biit
Steeper ïann ebenfomopt ber Sieget* ober 3Jtobetfted)er als
ber éupferffecber gemeint fein. Steinbrüche! iff gleicher Be*

beutung Wie Steinbrecher; Steinhauer unb Steinmep finb
biejenigen £anbmerfer, welche burh Behauen ben Steinen
bie für ben Bau nothige Form unb ©röffe gaben. Ser
Bame Stettmaher iff in bie Schweiz erft in neueffer 3eit
importirt worben unb bezeichnet ben, Weiher Söagengeffette

anfertigt, ben SBagner. Unter SBanner, infofern biefer Bame
nicht auf Derttidffeit „in ber SBanne", gteih in ber Spaff
mntbe, gurücfgeht, wirb ber öanbarbeiter zu öerftehen fein,
Weiher bie ganz breiten unb flachen „Sßamten" ftidff, wät)=

renb ber Sörber iftörbe unb ber Qeinbter (Bame im untern
aargauifhen Freiamte) „3einbli", Heine „Seinen", liefert.
Bah ©effet („Sie beutfhen Familiennamen", trcuznacf)
1869) gehört auh ber Bame 3äuner, Senner hierher, inbem

„Saune" in jener Bhetngegenb einen Sffieibenforb bebeutet,
alfo mit nnferer „Seine" ibeittifd) iff.

(©dffuff folgt.)

Offtpette jDUttljeiluuffcu au» beut fdjmeijerifdjeu
d}etoer&e=33erem.

(Wittfieilitng be? ©etretariate? Dom 2. Oftober 1888.)
Sttt ber ©iptmg be§ Sentraloorftanbeâ Dom 30. September

toelcpe bie neue SlmtSperiobe einleitete, war zum erften S07at audf
ein Vertreter beS frf)toeig. Snbuftri ebep artementS antuefettb.

itebrlingS Prüfungen. ®er Borftctnb befdffob geftüpt
auf ein Beiern! be§ §errn ©tabtrati) Kolter unb nad) gematteter
®iStuffion, fofort bie nötpigen ©djritte zu tßun, um zu beroirten,
baf; bie SeprtingSprüfungen, metdie tepteS 3apr fid) auf 281 Uepr«
tinge erftredten, im (ptereffe ber (Semerbe allgemeinere Stnmenbung,
finb en.

®a§ ber tepten SetegirtenDerfammtung Dorgetegte Begtement
würbe befinitiD bereinigt, unb eS iff in ?luäfid)t genommen, baff
biejenigbn Bereine, roetdje gentaff ben Beftimmungen beSfetben ber=
fapren, einen Koffertbeitrag erpalten.

3n StuSfitprung einer an ber tepten SetegirtenDerfammtung
bent IffntratDorffanb zur Prüfung iibertoiefenen SBotion betreffend

@trafpau§arbeit§tonturrenz mürbe nad) einem Beferat beS

§errn Booä befeptoffen, bei ben fämnttlicpen ©eftionen Ërtunbi»
gungen betreffenb oorpanbene ttebetffänbe einzuztepen, um nadjper
Befdjtüffe betreffenb weitere? Bnrgepen zu fnffen.

®ie Bezeichnung at? „Organ für bie offiziellen Bubli»
lationen beé fepmeiz- @em erb eD erein?" würbe unter ben
Don ber tepten SetegirtenDerfammtung aufgeftettten Bebingungen
fotgenben gewerblichen Seffffpriften bewilligt: 1) „Beue? fepmeiz. ®e«
Werbeblatt" in 28intertpur (bt§per Bereinêorgan); 2) „Oewerbe"
in Bern; 3) „Sttuftr. fdjweizerifcpe $anbtoerfer»'Settung"
in ©t. ©alten; 4) „©cpmeiz-©eroerbebtatt" (Bertag Don ©priep) in
Söintertpur.

Bormat=SePrbertrag. Ser ©ewerbebereitt ©t. ©atten pat
ein Formular für Seprberträge aufgeftettt unb in groffer Slnzapt
gratis aud) aufferpaib be? Kanton? abgegeben. Um bie fcpriftlicpe
Stbfaffung ber Seprberträge z« forbern unb eine Slnzapt ber igeebung
be? £eprting?mefen? fepr günffige Beffimmungen fo rafd) wie ntög»
tiep zu altgemeiner Beachtung unb Slnerfennung zubringen, mi'mfcpt
nun genannte Seftion, baff ber fepmeiz. ©emerbeDerein bie £>erau?=
gäbe foteper UeprDertrag?formutare übernehme. Siefe Slnregung
fanb attfeitige Suffimmung; ber leitenbe Stu?fd)uff iff beauftragt,
für bie nädjfte Setegirtenuerfammtung eine bie?bezügticpe Borlage
ZU entwerfen.

Stt? ©elretär Wirb ber bi?perige, Sßterner Kreb?, auf eine
neue Stmt?bauer beflätigt.

Sem ©efuep be? §errn 28. Bücpter in Bern, bem Saprgang
1889 feine? „©ewerbefatenber?" eine ©mpfeptitng be? Soutraiuors
ftanbe? zw gewähren, wirb entfproepen.

Bad) ©eptuff ber Berpanbtungen marb ber permanenten ©cpub
au?ftettung, in?befonbere ber Slbtpeitung für gewerbliche? Bitbung?*
wefen, ein gemeinfamer Befucp abgeftattet.

fÇiir bic 28erfftatt.
üitt ftutt Berfdjmicrett oott Betörten, ©s eignet fth

für bte Behattblung im Feuer eine SBaffe auê 100 ®ewthte=
tpeiten mittetförnigem Sanb unb 50—60 SI), gebranntem
®ip§ in ©effalt eines biden Breies. Bad) Bertauf einer
Biertetffunbe nah bem Berfhmieren fann man bie ©rhipung
öornehmen. Sie Biaffe bihtet gut unb zetflt fethff nah
ffunbentangem ©rfjipen feine Biffe. Siefelbe gt6t aber hohem
Srud nah". (Frefen. Stfehu)

Äattc Bergolbuttg auf mefftngeueit Suftrumcutcu.
Sarte, meffingene 3nffrumente ïonnen auf fotgenbe Strt leiht
unb gut oergotbet werben. Btan rauht eine gefättigte ®otb=

auftöfnng (@olb in SönigSWaffer gelöst) bis zur Spruffbide
ab unb fefet fie zum Srhffaltifiren hin. Sie Jîrhffalte löst
man bann in befttttirtem SBaffer auf unb tauht baS gereff

nigte Bteffing in biefe Flüffigfeit. §ernah Wäfht man baS

BtetaE in beffiltirtem SBaffer ab unb reibt eS mit bem 5ßo=

lirftafffe unb wieberhott biefe Brbeii fo tauge, bis bie Ber=

gotbung oottfommen iff.
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Verpflichtung zur Instandhaltung und Reparatur der Arm-
brüst jedes Gesellschaftsgenossen als zur Verwaltung und

Besorgung des Gesellschaftshauses „zur Schützen" in sich be-

griff. In Schaffhausen, wo die Bogenschützen auf ihrer eige-

nen Schießstätte den Sommer hindurch die alte Waffe noch

handhaben, übt auch ein „Bogner" noch heute sein Hand-
werk aus.

Mit Brenner (zusammengesetzt Kalkbrenner, Steinbrenner,
Weinbrenner ec.) kann sowohl der Branntweinbrenner oder

Kalkbrenner gemeint sein, als derjenige, welcher mittelst Feuer
den Wald ausrodete, und damit Veranlassung zur Entstehung
der zahlreichen Orts- und Flurnamen im Brand, Brand gab.
Letztere Thätigkeit kann auch die Namen Feurer, Fürer,
Fürrer erzeugt haben; doch mag in diesen auch der Sinn
von Heizer stecken. (Fürer kann überdieß auch den Führer,
Bergführer zc. bedeuten.)

Brunner, Bronner kann den Brunnenmacher, Brugger,
Bruggmann, Bruckmann den Brückenbauer, Schwirmann
(Welti Swirmann, Steuerbuch 1401) den, welcher Holzpfähle
zimmert oder einschlägt, bezeichnen, doch werden wir diesen

Namen auch an anderer Stelle wieder begegnen.

Deck (Rudi Teko 1357) ist der Dachdecker, Euler von

uni, der Topf (lateinisch oils,) der Töpfer; Grapengießer,
Gröper, Gröpler ist die Bezeichnung für denjenigen, welcher

dreifüßige Kochtöpfe aus Gußeisen, niederdeutsch „Grapen"
anfertigte; Graupner, Grützmacher bedeutet den. welcher Hafer-
körner in Graupe, Grütze verwandelt; dem Namen Haberer

liegt wahrscheinlich derselbe Sinn zu Grunde. Haffter, Hafter
und Ringger nannte man Wohl die Metallarbeiter, welche

Haften und Ringgen (Schnallen) erzeugten. Treichler bedeutet

zweifelsohne den Verfertiger von „treichlen", Kuhschellen.

Lavater, im Mönchslatein Is.vs.bor, heißt nach Friedrich
Becker in Basel der Wäscher, Walker, Tuchmacher im Kloster,
was bei dem Zürcher-Geschlechte, das bekanntlich aus Rheinau,
dem aus der gleichnamigen Benediktinerabtei herausgewach-

senen Städtchen, herstammt, nicht übel zutreffen dürfte. Tegeler,
Tegler, Degler ist die niederdeutsche Benennung für den

Ziegler. Lochstampfer, ursprünglich und richtiger Lohstampfer,
ist der Mann, der eine Lohstampfe betreibt, also der Gerberei
die Gerberlohe liefert.

Breiser, Preiser, Preiswerk (von brisen ---- schnüren) ist

zunächst der Schnürriemenmacher, dann allgemein der Posa-

menter, Schindler der Schindelnmacher, Schlachter, Schlächter
der Fleischer, Schlothauer der Schlosser, Segesser, Sägesser,

Segisfer (Cunz Segenser, Steuerbuch 1357) der Sensenschmid.

Spener bedeutet nach Heinze den Stecknadelmacher, da

die Stecknadel wegen ihrer Aehnlichkeit mit einem Dorn
Spina, Spene, Spinula, Spinele, Spenel genannt ward.

Sprenger ist der Steinsprenger, Spühler der Verfertiger der

für die Weberei erforderlichen kleinen Spulen, Spüli. Mit
Stecher kann ebensowohl der Siegel- oder Modelstecher als
der Kupferstecher gemeint sein. Steinbrüche! ist gleicher Be-
deutung wie Steinbrecher; Steinhauer und Steinmetz sind

diejenigen Handwerker, welche durch BeHauen den Steinen
die für den Bau nöthige Form und Größe gaben. Der
Name Stellmacher ist in die Schweiz erst in neuester Zeit
importirt worden und bezeichnet den, welcher Wagengestelle

anfertigt, den Wagner. Unter Wanner, insofern dieser Name

nicht ans Oertlichkeit „in der Wanne", gleich in der Thal-
mulde, zurückgeht, wird der Handarbeiter zu verstehen sein,

welcher die ganz breiten und flachen „Wannen" flicht, wäh-
rend der Körber Körbe und der Zeindler (Name im untern
aargauischen Freiamte) „Zcindli", kleine „Zeinen", liefert.
Nach Hesse! („Die deutschen Familiennamen", Krcuznach

1869) gehört auch der Name Zäuner, Zeuner hierher, indem

„Zäune" in jener Rheingegend einen Weidenkorb bedeutet,
also mit unserer „Zeine" identisch ist.

(Schluß folgt.)

Offizielle Mittheilungen aus dem schweizerischen
Gewerbe-Verein.

(Mittheilung des Sekretariates vom 2. Oktober 1838.)
An der Sitzung des Zentralvorstandes vom 30. September

welche die neue Amtsperiode einleitete, war zum ersten Mal auch
ein Vertreter des schweiz. Jndustriedepartements anwesend.

Lehrlings Prüfungen. Der Vorstand beschloß gestützt
auf ein Referat des Herrn Stadtrath Koller und nach gewalteter
Diskussion, svfort die nöthigen Schritte zu thun, um zu bewirken,
daß die Lehrlingsprüfungen, welche letztes Jahr sich auf 231 Lehr-
linge erstreckten, im Interesse der Gewerbe allgemeinere Anwendung,
finden.

Das der letzten Delegirtenversammlung vorgelegte Reglement
wurde definitiv bereinigt, und es ist in Aussicht genommen, daß
diejenigen Bereine, welche gemäß den Bestimmungen desselben ver-
fahren, einen Kostenbeitrag erhalten.

In Ausführung einer an der letzten Delegirtenversammlung
dem Zentralvorstand zur Prüfung überwiesenen Motion betreffend
Strafhausarbeitskonkurrenz wurde nach einem Referat des

Herrn Boos beschlossen, bei den sämmtlichen Sektionen Erkundi-
gungen betreffend vorhandene Uebelstände einzuziehen, um nachher
Beschlüsse betreffend weiteres Vergehen zu fassen.

Die Bezeichnung als „Organ für die offiziellen Publi-
kationen des schweiz. Gewerbevereins" wurde unter den
von der letzten Delegirtenversammlung aufgestellten Bedingungen
folgenden gewerblichen Zeitschriften bewilligt: 1) „Neues schweiz. Ge-
Werbeblatt" in Winterthur (bisher Vereinsorgan); 2) „Gewerbe"
in Bern; 3) „Jllustr. schweizerische Handwerker-Zeitung"
in St. Gallen; 4) „Schweiz. Gewerbeblatt" (Verlag von Ehrich) in
Winterthur.

Normal-Lebrvertrag. Der Gewerbeverein St. Gallen hat
ein Formular für Lehrvertrllge aufgestellt und in großer Anzahl
gratis auch außerhalb des Kantons abgegeben. Um die schriftliche
Abfassung der Lehrverträge zu fördern und eine Anzahl der Hebung
des Lehrlingswesens sehr günstige Bestimmungen so rasch wie mög-
lich zu allgemeiner Beachtung und Anerkennung zubringen, wünscht
nun genannte Sektion, daß der schweiz. Gewerbeverein die Heraus-
gäbe solcher Lehrvertragsformulare übernehme. Diese Anregung
fand allseitige Zustimmung; der leitende Ausschuß ist beauftragt,
für die nächste Delegirtenversammlung eine diesbezügliche Vorlage
zu entwerfen.

Als Sekretär wird der bisherige, Werner Krebs, auf eine
neue Amtsdauer bestätigt.

Dem Gesuch des Herrn W. Büchler in Bern, dem Jahrgang
1889 seines „Gewerbekalenders" eine Empfehlung des Zentralvor-
standes zu gewähren, wird entsprochen.

Nach Schluß der Verhandlungen ward der permanenten Schul-
ausstellung, insbesondere der Abtheilung für gewerbliches Bildungs-
Wesen, ein gemeinsamer Besuch abgestattet.

Für die Werkstatt.
Kitt zum Verschmieren von Retorten. Es eignet sich

für die Behandlung im Feuer eine Masse aus 100 Gewichts-
theilen mittelkörnigem Sand und 50—60 Th. gebranntem
Gips in Gestalt eines dicken Breies. Nach Verlauf einer
Viertelstunde nach dem Verschmieren kann man die Erhitzung
vornehmen. Die Masse dichtet gut und zeigt selbst nach

stundenlangem Erhitzen keine Riffe. Dieselbe gibt aber hohem
Druck nach. (Fresen. Ztschr.)

Kalte Vergoldung auf messingenen Instrumenten.
Zarte, messingene Instrumente können auf folgende Art leicht
und gut vergoldet werden. Man raucht eine gesättigte Gold-
auflösung (Gold in Königswasser gelöst) bis zur Syrupdicke
ab und setzt sie zum Krystallisiren hin. Die Krystalle löst
man dann in destillirtem Wasser auf und taucht das gerei-

nigte Messing in diese Flüssigkeit. Hernach wäscht man das

Metall in destillirtem Wasser ab und reibt es mit dem Po-
lirstahle und wiederholt diese Arbeit so lange, bis die Ver-
goldung vollkommen ist.
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